Gesetzlicher Unfallversicherungsschutz Ehrenamtlicher

veröffentlicht im KABl 2005 S. 72
Aus gegebenem Anlass weist der Oberkirchenrat auf den gesetzlichen Unfallversicherungs-schutz für Ehrenamtliche im kirchlichen Bereich hin.

Schwerin, 13. September 2005

In Vertretung

Kriedel

Für Ehrenamtliche in der gesetzlichen Unfallversicherung gilt ab 1. Januar 2005 eine neue Rechtslage. Sie führt zu einer erheblichen Erweiterung des gesetzlichen Unfallversicherungsschutzes für Ehrenamtliche. Darunter fällt nunmehr jede ehrenamtliche Tätigkeit im kirchlichen Bereich, die freiwillig, unentgeltlich, für andere, in einem organisatorischen Rahmen und möglichst kontinuierlich ausgeübt wird. In der Gesetzessprache des § 2 Abs. 1 Nr. 10 Buchst. b Sozialgesetzbuch Siebter Teil (SGB VII) sind dies Personen, die für öffentlich-rechtliche Religionsgemeinschaften und deren Einrichtungen oder für privatrechtliche Organisationen im Auftrag oder mit Zustimmung von öffentlich-rechtlichen Religionsgemeinschaften ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeit teilnehmen. Kurz: Im kirchlichen Bereich sind alle Tätigkeiten und Personen sind nach dem SGB VII versichert.

Jeder Unfall mit Verletzung des Ehrenamtlichen (nunmehr z. B. auch ein Chorsänger auf dem Weg zur regelmäßigen Chorprobe oder von dort nach Hause oder ein Gemeindeglied anlässlich Lektorendienstes im Gottesdienst oder anderer Ordnungsaufgaben) ist sofort der zuständigen Berufsgenossenschaft zu melden und darauf zu achten, dass die Heilbehandlung nach den berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und nicht nach den Regelungen der gesetzlichen Krankenversicherung von den Ärzten aufgenommen wird.

Kommt es zu einem Unfall im Rahmen einer ehrenamtlichen Tätigkeit, ist unverzüglich durch die Kirchgemeinde der zuständige Unfallversicherungsträger zu informieren. Formulare für diese Unfallanzeige gibt es beim zuständigen Unfallversicherungsträger oder im Internet unter http://www.vbg.de, http://www.bgw-online.de, http://www.lsv.de/gartenbau.

Eine Kopie der Unfallanzeige ist auf dem Dienstweg an den Oberkirchenrat zu geben.

Welche Berufsgenossenschaft zuständig ist, hängt davon ab, in welchem Arbeitszweig die Tätigkeit stattfindet. Für Kirchgemeinden, Kirchenkreise und Landeskirchen, Verwaltungen sowie Schulen in kirchlicher Trägerschaft ist im allgemeinen die Verwaltungs-Berufsgenos-senschaft (http://www.vbg.de/) zuständig; 

bei Kindergärten und Diakoniestationen die Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (http://www.bgw-online.de/) und 

bei Friedhöfen die Gartenbau-Berufsgenossenschaft (http://www.lsv.de/gartenbau).

Ansonsten wird auf das über die Kirchenkreise in der Landeskirche verteilte Faltblatt „Ehrenamtlich – aber sicher!“, herausgegeben von der Evangelischen Fachstelle für Arbeitssicherheit, verwiesen.







